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Mitglieder-Info Nr. 31/2013 

 
Eingliederungshilfe in einer Pflegfamilie  nach § 5 4 Abs. 3 SGB XII 

Mitglieder-Info Nr. 5/2013  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit o. g. Info hatte ich Sie über den Entwurf eines Gesetzes zur Verwaltungsvereinfachung in 
der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetz – 
KJVVG) unterrichtet. 

Ich hatte Sie dabei insbesondere darauf hingewiesen, dass in Art. 2 des Gesetzentwurfes 
vorgesehen ist, die Befristung des Leistungstatbestandes zur Hilfe für die Betreuung in einer 
Pflegefamilie in § 54 Abs. 3 SGB XII von 2013 auf 2018 zu verlängern.  

Das KJVVG ist nunmehr verkündet worden (BGBl. I S. 3464 f.). Durch Art. 2 des Gesetzes 
wird die Befristung in § 54 Abs. 3 SGB XII bis 2018 verlängert. 

Das Gesetz tritt am 01.01.2014 in Kraft. Ich habe den Auszug aus dem Bundesgesetzblatt als 
Anlage  beigefügt und bitte um Kenntnisnahme. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
gez.: 
Matthias Krömer 
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